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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung

Der Halter des Fahrzeuges, Pkw, VW Golf, K-MA 
3519, wird aufgefordert sich umgehend zu melden. 

Da der Halter unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen 
Fassung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der 
Kreispolizeibehörde Viersen, in 41747 Viersen, 
Rathausmarkt 3, montags - donnerstags während 
der Zeit von 08:30 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 
Uhr, freitags von 08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht 
werden. Hierzu ist das Eigentum nachzuweisen.

Viersen, 22.01.2014
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde
Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

ZA 1 – 57.01.59 – 414/13 (B)

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 77
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Herr Szymon Kulpa,
wohnhaft Drik Schaferstraat 11 in 3131 Ravalaar-
dingen (Niederlande), wird aufgefordert, sich zum 
Abholen ihres Fahrzeuges, Pkw, Renault Laguna, 
ONA8J37 (PL), umgehend zu melden. 

Da der Aufenthalt unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nor-
drhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3, 
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 
- 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 
08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

Viersen, 22.01.2014
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde
Viersen

Im Auftrag

gez.
Alberts

ZA 1 – 57.01.59 – 425/13 (B)

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 78

Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Herr Manfred Schmermaes,
wohnhaft Schlesierstraße 4 in 47608 Geldern, wird 
aufgefordert, sich zum Abholen seines Fahrzeuges, 

Roller, Peugeot Speedfight 2 mit dem Kennzeichen 
806 HCR umgehend zu melden. 

Da der Aufenthalt unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nor-
drhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3, 
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 
- 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 
08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

Viersen, 27.01.2014
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde
Viersen

Im Auftrag

gez.
Alberts

ZA 1 – 57.01.59 – 438/13 (BU)

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 78

Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Zustellung eines Namensänderungsbe-
scheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Namensänderungsbescheid des Amtes für Ord-
nung und Straßenverkehr
vom 15.01.2014 –Aktenzeichen 32/1  33 63-
gegen:
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  Frau
  Zahide Capar
  Kyffhäuserstr. 3 
  41061 Mönchengladbach

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person po-
stalisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Namensänderungsbescheid liegt beim Kreis 
Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 1135 für die 
Empfängerin offen und kann dort von der Empfänge-
rin eingesehen werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt. Gegen diesen Bescheid 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Kla-
ge beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 
39, 40213 Düsseldorf oder Postfach 20 08 60, 40105 
Düsseldorf, erhoben werden. Die Klage ist schriftlich 
beim Verwaltungsgericht einzureichen oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, 
Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf zu erklären.

Die Klage kann nach Maßgabe der Verordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (ERV-
VO VG/FG) vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) auch 
in elektronischer Form eingereicht werden.

Viersen, den 28.01.2014
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

Muth

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 78

Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung 

Gegen Nazli Öztürk, letzte bekannte Anschrift: 
41747 Viersen, Gladbacher Str. 24, jetziger Aufent-
haltsort Türkei, ist am  03.02.2014 ein
 Bescheid des Landrats des Kreises Viersen, 
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr, 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen, 
 Aktenzeichen: 32/5 – 36 43 02 JV, 
ergangen.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfol-
gen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfän-
gers nicht festgestellt werden kann. Sie soll sich in 
der Türkei aufhalten.

Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit 
von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in
 41747 Viersen
 Rathausmarkt 3
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen
 Zimmer 0127.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind.

Viersen, 03.02.2014
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Thoma-Wankum

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 79

Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Aufforderung zur Abgabe von Wahlvorschlägen 
für die Neubildung des Kreisjugendhilfeaus-
schusses

Mit Ablauf des 31.05.2014 endet die Wahlzeit des 
Kreistages des Kreises Viersen. Die Neuwahl des 
Kreistages findet am 25.05.2014 statt.
Da die Wahlzeit des Kreisjugendhilfeausschusses an 
die des Kreistages gebunden ist, muss nach Konsti-
tuierung des neuen Kreistages der Kreisjugendhilf-
eausschuss im August 2014 ebenfalls neu gebildet 
werden.

Aufgrund von § 71 Abs. 1 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – in der 
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zur Zeit geltenden Fassung, § 4 Abs. 4 des Ersten 
Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes – AG-KJHG – und § 4 Abs. 2 der Sat-
zung für das Jugendamt des Kreises Viersen sind die 
im Jugendamtsbereich wirkenden, anerkannten Ju-
gendverbände für insgesamt 3 stimmberechtigte Sit-
ze im Kreisjugendhilfeausschuss vorschlagsberech-
tigt. Das gleiche gilt für die im Jugendamtsbereich 
wirkenden, anerkannten Wohlfahrtsverbände.
Die Mitglieder sowie die persönlichen Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter werden vom Kreistag gewählt.

Die im Jugendamtsbereich wirkenden, anerkannten 
Jugendverbände sowie Wohlfahrtsverbände werden 
gem. § 4 Abs. 2 der Satzung für das Jugendamt des 
Kreises Viersen aufgefordert, bis zum 26. Februar 
2014 Wahlvorschläge zur Besetzung der stimmbe-
rechtigten Sitze im Kreisjugendhilfeausschuss sowie 
für deren persönliche Stellvertretung zu unterbreiten. 
Dabei sollen für jeden Sitz mindestens zwei Perso-
nen für die ordentliche bzw. stellvertretende Mitglied-
schaft vorgeschlagen werden. Ziel ist es gemäß § 4 
Abs. 2 AG-KJHG, ein paritätisches Geschlechterver-
hältnis im Ausschuss anzustreben.
Vorgeschlagen werden dürfen nur Personen, die 
über die Wählbarkeitsvoraussetzungen i.S. der §§ 
12, 13 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) in der zurzeit 
geltenden Fassung verfügen.

Ich mache darauf aufmerksam, dass das Vorschlags-
recht verloren geht, wenn hiervon innerhalb der fest-
gelegten Frist kein Gebrauch gemacht wird.

Bitte richten Sie Ihre Wahlvorschläge an den
Kreis Viersen
Amt für Organisation 
und Personal
Abteilung 10/2
Rathausmarkt 3
41747 Viersen.

Viersen, den 09.01.2014
In Vertretung

gez.

Dr. Coenen
Kreisdirektor

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 79

Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Aufstellung der zweiten Änderung des Land-
schaftsplanes Nr. 5 „Untere Niers / Tönisberger 
Höhen“ und der ersten Änderung des Land-
schaftsplanes Nr. 6 „Mittlere Niers“

Der Kreistag des Kreises Viersen hat in seiner Sit-
zung am 21.03.2013 die Aufstellung der zweiten Än-
derung des Landschaftsplanes Nr. 5 „Untere Niers 
/ Tönisberger Höhen“ und die erste Änderung des 
Landschaftsplanes Nr. 6 „Mittlere Niers“ gemäß § 27 
Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen in der zur-
zeit gültigen Fassung beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 27 
Abs. 1 Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen öf-
fentlich bekannt gemacht.

Inhalt der Änderungen
Ziel der Änderungsverfahren ist es, die in den Plan-
gebieten vorkommenden besonders landschafts-
prägenden Pappelreihen durch Einzelfestsetzungen 
nachhaltig zu schützen.

Die Lage der von den Änderungen betroffenen Plan-
gebiete ist den beigefügten Übersichtskarten zu ent-
nehmen.

41747 Viersen, den 04.02.2014
In Vertretung

Dr. Coenen
Kreisdirektor
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Anlage 1Grenze des Landschaftsplanes Nr. 5
"Untere Niers / Tönisberger Höhen"

Geobasisdaten © Land NRW, Bonn
Internet: www.geobasis.nrw.de
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Grenze des Landschaftsplanes Nr. 6

Anlage 2Grenze des Landschaftsplanes Nr. 6
"Mittlere Niers"

Geobasisdaten © Land NRW, Bonn
Internet: www.geobasis.nrw.de

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 80
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Anmeldung für die Jägerprüfung 2014:

Der schriftliche Teil der Jägerprüfung findet am 
Montag, dem 28.  April 2014  im Lokal „Zum Nordkanal“, 
Lobbericher Straße 10 in  47929 Grefrath, statt.

 Das jagdliche Schießen wird am Mittwoch, dem 30. 
April 2014 auf der Schießanlage Neukirchen-Vluyn, 
Geldernsche Str. 434 a, 47506 Neukirchen-Vluyn, 
durchgeführt. 

Die mündlich - praktische Prüfung wird am Montag, 
dem 05. und Dienstag, dem 06. Mai 2014 ebenfalls 
im Lokal „Zum Nordkanal“  in Grefrath, abgehalten.

Die untere Jagdbehörde nimmt bis zum 28. Februar 
2014 Anmeldungen für die Jägerprü fung entgegen. 
Die Anmeldungen sind an den Kreis Viersen, untere 
Jagdbehörde, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen, 
zu richten. Dem Antrag sind folgende Nachweise 
beizufügen:
	 Nachweis über die Einzahlung der 
 Prüfungsgebühr (250,00 €), 
	 Nachweis der Landesvereinigung der Jäger 
 oder einer ihrer satzungsgemäßen 
 Untergliederungen über die sichere 
 Handhabung und das Schießen mit einer   
 Kurzwaffe mit einem Mindestkaliber von 9 
 Millimetern (nicht älter als ein Jahr), 
	 Nachweis über die Teilnahme an einer vom  
 zuständigen Veterinäramt anerkannten 
 Schulung zur kundigen Person,
	 amtliches Führungszeugnis, welches nicht  
 älter als 6 Monate sein darf.

Verspätet eingehende Anträge auf Zulassung zur 
Jägerprüfung können nicht berück sichtigt werden. 

Viersen, den 03.02.2014
 Kreis Viersen   

Der Landrat
als untere Jagdbehörde

Im Auftrag

gez. Küppers

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 83

Bekanntmachung
der Gemeinde Grefrath
Änderung des Bebauungsplanes Gr 51 „Lobberi-
cher Straße“;
hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB)

Im Verfahren zur Änderung des o. a. Bebauungspla-
nes wird die Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. Planungsanlass ist eine Umstufung der Gebiet-
sausweisung von Mischgebiet (MI) in Allgemeines 
Wohngebiet (WA). Darüber hinaus soll durch An-
passung der Bauflächen die Errichtung von Senio-
renwohnungen mit angeschlossener Diakoniestation 
planungsrechtlich ermöglicht werden.

Zur Erläuterung der Planungsabsichten findet am 
Mittwoch, 19.02.2014, 19:00 Uhr, im Rathaus Oedt, 
Joh.-Girmes-Straße 21, eine Informationsveranstal-
tung statt.
Darüber hinaus können die Planunterlagen in der Zeit 
vom 20.02. bis 06.03.2014 im Bauamt der Gemeinde 
Grefrath, Rathaus Oedt, Johannes-Girmes-Str. 21,  
Zimmer 8, während der Dienststunden, und zwar 
montags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 
Uhr bis 17:00 Uhr, dienstags bis donnerstags von 
8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 
Uhr, freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr, eingesehen 
werden.

Sowohl bei der Versammlung als auch bei der Ein-
sichtnahme besteht Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung.

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung 
ist nachstehend abgedruckt.

Grefrath, den 31.01.2014
Gemeinde Grefrath
Der Bürgermeister

Lommetz
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Abl. Krs. Vie., 2014, S. 83
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Bekanntmachung
der Gemeinde Grefrath
über die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssat-
zung der Gemeinde Grefrath für das Haushaltsjahr 
2014.

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde 
Grefrath für das Haushaltsjahr 2014 mit den dazu-
gehörigen Anlagen einschließlich dem erforderlichen 
Haushaltssicherungskonzept liegt gemäß § 80 Abs. 
3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW ) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666, SGV 
NRW 2023) in der zur Zeit gültigen Fassung, in der 
Zeit vom 07.02.2014 bis 26.02.2014 im Rathaus Gre-
frath, Rathausplatz 3, 47929 Grefrath, Zimmer 20, 
während der Dienststunden montags bis freitags in 
der Zeit von 8.00 Uhr - 12.30 Uhr, sowie montags von 
14.00 Uhr - 17.00 Uhr zur Einsichtnahme öffentlich 
aus.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung ein-
schließlich Anlagen können von den Einwohnern und 
Abgabepflichtigen der Gemeinde Grefrath innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung 
Einwendungen erhoben werden. Diese sind schrift-
lich an den Bürgermeister der Gemeinde Grefrath, 
Rathausplatz 3, 47929 Grefrath zu richten oder kön-
nen bei der Kämmerei im Rathaus Grefrath zur Nie-
derschrift erklärt werden. Über die Einwendungen 
beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung.

Grefrath, den 23.01.2014
gez.

Lommetz
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 85

Bekanntmachung
der Stadt Kempen
Die an Herrn Ahmet Dogan, geb. 18.03.1983 gerich-
tete Übergangsmitteilung nach  § 7 des Unterhalts-
vorschussgesetzes (UVG) vom 31.01.2014 kann 
nicht zugestellt werden, da der Aufenthalt nicht ermit-
telt werden kann. Die Übergangsmitteilung kann bei 
der Stadt Kempen - Jugendamt - , Antoniusstr. 24, 
im Raum Nr. 24 (Nebengebäude), 47906 Kempen, 
eingesehen werden. Sie gilt zwei Wochen nach der 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als 
zugestellt. 

Kempen, den 31.01.2014

Der Bürgermeister
Im Auftrag:

(Konnen)

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 85

Bekanntmachung
des NetteBetriebs der Stadt Nettetal
Folgende Wahlgräber auf dem Friedhof in Nettetal-
Kaldenkirchen sind seit längerer Zeit nicht mehr ord-
nungsgemäß unterhalten 
worden:

H 176+177 sowie M 173+174

Da die aktuelle Anschrift der Nutzungsberechtigten 
nicht zu ermitteln ist bzw. die Nutzungsberechtigten 
auf schriftliche Pflegeaufforderungen nicht reagiert 
haben,  wird diesen hiermit die Möglichkeit gegeben, 
die Grabstätten bis zum 30.04.2014 in Ordnung zu 
bringen.

Sollten die Grabstätten bis zum vorgenannten Zeit-
punkt nicht gepflegt worden sein, ist die Stadt Nette-
tal gem. § 27 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung 
der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen vom 
02.06.2004 berechtigt, die Grabstätten einzuebnen.

Noch auf den Grabstätten befindliche Gegenstände 
gelten als herrenlos.
 
Nettetal, den 30.01.2014

Die Betriebsleitung
Im Auftrag:

gez.

Simons

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 85
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Bekanntmachung
der Stadt Nettetal
Haushaltssatzung der Stadt Nettetal für das Haushaltsjahr 2014       
         
1. Haushaltssatzung        
 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der  
 Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
 zes vom 01.10.2013 (GV.NRW S. 564), hat der Rat der Stadt Nettetal mit Beschluss vom 
 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:        
         
       § 1       
 
 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden  
 voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahl-
 ungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält,  
 wird wie folgt festgesetzt:        
         
 Ergebnisplan        
         
 Gesamtbetrag der Erträge        82.896.200 € 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen       82.883.086 € 
         
         
 Finanzplan        
         
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  79.268.890 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  77.660.771 € 
         
         
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         5.257.485 € 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     2.733.196 € 
         
         
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit     6.643.800 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     4.040.000 € 
         
         
       § 2        
         
 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird 
 festgesetzt auf:             0 € 
         
         
       § 3       
 
         
 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben 
 in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:        140.000 € 
         
         
       § 4        
         
 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird 
 festgesetzt auf:              0 € 
         
 Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird 
 festgesetzt auf:              0 € 
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       § 5        
         
 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch ge-nommen werden 
 dürfen, wird festgesetzt auf:        15.000.000 € 
         
       § 6        
         
 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:     
   
 1. Grundsteuer       
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  240 v.H. 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      415 v.H. 
 2. Gewerbesteuer        410 v.H. 
         
         
       § 7        
         
 Die im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach 
 dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber umzuwandeln; die mit einem Vermerk „kw“ 
 (künftig wegfallend) versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.   
          
       § 8        
         
 Unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflicht-
 ungsermächtigungen gelten als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates 
 wenn sie den Gesamtbetrag von 55.000 € übersteigen. Vor der Zustimmungspflicht des Rates 
 ausgenommen sind interne Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen.    
    
          
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung        
         
 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt-
 gemacht.        
         
 Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen ist gem. § 79 GO dem Landrat als untere staatliche 
 Verwaltungsbehörde in Viersen mit Schreiben vom 18.12.2013 angezeigt worden.   
              
 Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude Nettetal-Lobberich, Doerkes- 
 platz 11, Zimmer 337 - 339 während der Dienststunden montags bis donnerstags von 08.30 bis 
 12.30 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 08.30 bis 12.00 Uhr verfügbar gehalten.  
      
 Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser 
 Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
 werden können, es sei denn,         
         
a) eine vorgeschriebene Satzung fehlt,        
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden,      
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder    
d) der Form- oder Verfahresmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
 verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt   
         
         
 Nettetal, 30.01.2014        
 gez. Müller

Stadtkämmerer

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 86
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Bekanntmachung
der Gemeinde Niederkrüchten
B e r i c h t i g u n g

der Bekanntmachung der Gemeinde Niederkrüchten 
im Amtsblatt Kreis Viersen am 31. Oktober 2013 betr. 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Vertretung der Gemeinde Nieder-
krüchten für die im Jahre 2014 stattfindenden Kom-
munalwahlen - voraussichtlich am 25. Mai 2014

Ziffer 3.4 wird wie folgt berichtigt:

„3.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Par-
teien und Wählergruppen müssen außerdem von 
mindestens 13 Wahlberechtigten persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein.
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern 
nach dem Muster der Anlage 14 b zur KWahlO zu 
erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist der 
Name und ggf. die Kurzbeschreibung der Partei oder 
Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung 
gelten Nr. 2.3 und Nr. 2.4 entsprechend.

Niederkrüchten, den 23. Januar 2014

Der Bürgermeister
als Wahlleiter
In Vertretung

gez. Blech

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 88

Bekanntmachung
der Gemeinde Niederkrüchten
Öffentliche Zustellung

Der Bescheid über Steuern und sonstige Abgaben 
der Gemeinde Niederkrüchten vom 24.1.2014, Kas-
senzeichen 01003429.9/0100, konnte nicht an den 
Zahlungspflichtigen,

Firma Nationwide Leisure GmbH, ehem. Roermon-
der Str. 47, 41372 Niederkrüchten, vertreten durch 
den Geschäftsführer; Herrn John Leonard Gray, 
ehem. 296 Regentstreet, London

zugestellt werden, da der Aufenthaltsort unbekannt 
ist.

Der Bescheid über Steuern und sonstige Abgaben 
kann bei der Gemeinde Niederkrüchten, Laurentius-
str. 19, Zimmer 33, 41372 Niederkrüchten, während 
der Dienststunden eingesehen werden.

Der Bescheid gilt zwei Wochen nach der Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Niederkrüchten, den 28.1.2014 
Der Bürgermeister

In Vertretung

gez. Blech
(Blech)

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 88

Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal 
über die Genehmigung des Flächennutzungsplanes, 
2. Änderung „Erweiterung des Wohngebietes 
Roermonder Straße und Reduzierung des 
Wohngebietes Linde“ gem. § 6 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in Verbindung mit § 215 Abs. 2 BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548). 

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat am 
10.12.2013 den Flächennutzungsplan, 2. Änderung 
„Erweiterung des Wohngebietes Roermonder Straße 
und Reduzierung des Wohngebietes Linde“ festge-
stellt. 

Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes, 
2. Änderung „Erweiterung des Wohngebietes 
Roermonder Straße und Reduzierung des 
Wohngebietes Linde“ ist aus dem nachstehend ab-
gedruckten Kartenausschnitt ersichtlich. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die 
Flächennutzungsplanänderung mit Verfügung vom 
28.01.2014 , Az.: 35.02.01.01-24Shw-002-1088, ge-
nehmigt:  

„Genehmigung gemäß § 6 BauGB

Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
23.09.2004 in der am heutigen Tag geltenden 
Fassung genehmige ich die vom Rat der Gemeinde 
Schwalmtal am 10.12.2013 beschlossene  2. 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Im Auftrag 

gez. Linck-Müller“ 
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Der Flächennutzungsplan, 2. Änderung „Erweiterung 
des Wohngebietes Roermonder Straße und 
Reduzierung des Wohngebietes Linde“ mit 
Begründung und einer zusammenfassenden 
Erklärung nach § 6 Abs. 5 BauGB liegt ab sofort 
beim Fachbereich Planung, Verkehr und Umwelt der 
Gemeinde Schwalmtal, Markt 20, Zimmer 217, wäh-
rend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öf-
fentlich aus. 

Über den Inhalt des Planes, der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die Genehmigung des Flächennutzungsplanes, 
2. Änderung „Erweiterung des Wohngebietes 
Roermonder Straße und Reduzierung des 
Wohngebietes Linde“, Ort und Zeit der Auslegung 
sowie die aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB) 
und der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) erforderlichen Hinweise werden 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Hinweise: 

1.)  Auf die Rechtsfolgen des § 215 
 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

 Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit 
 der Flächennutzungsplanänderung sind: 

 1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 
  Satz 1 Nr. 1 und  2 BauGB bezeich-
  neten Verfahrens- und Formvor-
  schriften

        und 

   2.  Mängel der Abwägung, 

wenn sie nicht in Fällen der Nummer 
1 innerhalb eines Jahres, in Fällen 
der Nummer 2 innerhalb von sie-
ben Jahren seit Bekanntmachung 
der Flächennutzungsplanänderung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzu-
legen. 

2.)  Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
 für das Land Nordrhein-Westfalen 

kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieser 

Flächennutzungsplanänderung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 

    a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

    b)  diese Flächennutzungsplanänderung ist 
 nicht ordnungsgemäß öffentlich 
         bekanntgemacht worden, 

    c)  der Bürgermeister hat 
 den Feststellungsbeschluß vorher 
 beanstandet, 

    d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist 
 gegenüber der Gemeinde Schwalmtal 
         vorher gerügt und dabei die 
 verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
        bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Der Flächennutzungsplan, 2. Änderung „Erweiterung 
des Wohngebietes Roermonder Straße und 
Reduzierung des Wohngebietes Linde“ liegt ab 
sofort im Fachbereich Planung, Verkehr und 
Umwelt der Gemeinde Schwalmtal, Markt 20, 
Zimmer 217, öffentlich aus. Über den Inhalt der 
Flächennutzungsplanänderung, der Begründung 
und der zusammenfassenden Erklärung wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 

Mit Ablauf des Erscheinungstages des 
Amtsblattes, in dem diese Bekanntmachung er-
folgt, wird diese Flächennutzungsplanänderung 
rechtsverbindlich. Der Geltungsbereich der 
Flächennutzungsplanänderung ist aus dem nachfol-
gend abgedruckten Kartenausschnitt ersichtlich. 

Schwalmtal, den 29. Januar 2014

In Vertretung:

gez.: Gather 
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Flächennutzungsplan, 
2. Änderung

Flächennutzungsplan, 2. 
Änderung

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 88
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Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal 
über den Satzungsbeschluss des Bebauungspla-
nes Wa/60 „Roermonder Straße“ gemäß § 10 Abs. 
3 BauGB in Verbindung mit §§ 44 Abs. 5 und 215 
Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1548). 

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat am 10.12.2013 
den Bebauungsplan Wa/60 „Roermonder Straße“ 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) als Satzung beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus 
dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt 
ersichtlich. 

Der Bebauungsplan Wa/60 „Roermonder Straße mit 
Begründung und einer zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 10 Abs. 4 BauGB liegt ab sofort im Fach-
bereich Planung, Verkehr und Umwelt der Gemein-
de Schwalmtal, Markt 20, Zimmer 217, während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Über den Inhalt des Planes, der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. 

Bekanntmachungsanordnung 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
Wa/60 „Roermonder Straße“, Ort und Zeit der Aus-
legung sowie die aufgrund des Baugesetzbuches 
(BauGB) und der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) erforderlichen Hin-
weise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise: 

A)  Es wird darauf hingewiesen, dass Entschä-
digungsberechtigte nach § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 und Abs. 4 BauGB in den Fällen der 
§§ 39 bis 42 BauGB Entschädigung verlan-
gen können und dass sie die Fälligkeit ihrer 
Ansprüche durch einen bei dem Entschädi-
gungspflichtigen zu stellenden schriftlichen 
Antrag auf Entschädigungsleistung herbei-
führen können. Entschädigungsansprüche 
erlöschen, wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
der Vermögensnachteil eingetreten ist, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

B)  Auf die Rechtsfolgen des § 215 
 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

C) Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen kann eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)  ein vorgeschriebenes Anzeigever-
 fahren fehlt, 

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsge-
 mäß öffentlich bekannt gemacht wor-
 den, 

c)  der Bürgermeister hat den Satzungs-
 beschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde Schwalmtal 
vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 

Dieser Bebauungsplan liegt ab sofort im Fachbe-
reich Planung, Verkehr und Umwelt der Gemeinde 
Schwalmtal, Markt 20, Zimmer 217, während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes, der Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
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Mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes, 
in dem diese Bekanntmachung erfolgt, wird dieser 
Bebauungsplan rechtsverbindlich. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes ist aus dem nachfolgend 
abgedruckten Kartenausschnitt ersichtlich.

Schwalmtal, den 29.01.2014
In Vertretung:

gez.: Gather 

Bebauungsplan
Wa/60

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 91

Bekanntmachung
der Stadt Viersen
Entzug von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten auf den stadteigenen Friedhöfen in Viersen.
Die Nutzungsrechte an den nachfolgend aufgeführten Wahlgrabstätten sind abgelaufen. Die derzeitigen An-
schriften der/s Nutzungsberechtigten sind nicht bekannt.
Nach § 15 Abs. 4 der Satzung betreffend die Ordnung auf den stadteigenen Friedhöfen in Viersen wurde 
durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch eine Tafel auf der Grabstätte auf den Ablauf des Nut-
zungsrechtes hingewiesen.
Ein möglicher Wiedererwerb des Nutzungsrechtes wurde nicht beantragt.
Die Nutzungsrechte an den unten aufgeführten Wahlgrabstätten sind somit erloschen. Die Verantwortlichen 
für diese Grabstätten werden gebeten, innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung Grabmal oder sonstige Baulichkeiten zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist gehen nicht abgeräumte 
Grabaufbauten in das Eigentum der Stadt Viersen über.

Friedhof Löh

Block Nr.     Grab Nr.       Name der/s Nutzungsberechtigten

7  59  Alfred Charot, Blücherstr. 12, 47799 Krefeld
13  56  Gertrud Schwätzler, Waldfrieden 1, 64407 Fränkisch-Crumbach
26  104/105 Friedrich Wilh. Heckers, Grevenbroicher Str. 8, 41748 Viersen
27  674/675 Johann Dahmen, Ninive 43, 41747 Viersen
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28  41/42  Aenne Willekes, Bahnhofstr. 40, 41747 Viersen
33  136  Rolf Steves, Neersener Str. 5, 47877 Willich
33  158  Maria Neumann, Dechant-Stroux-Str. 55, 41748 Viersen
33  214  Horst Knoors, Stifterstr. 21, 41379 Brüggen
59  614/615 Gertrud Wick, Gendor 4, 41366 Schwalmtal-Dilkrath
64  224/225 Meta Pfeiffer, Linsellestr. 53-57, 47877 Willich

Friedhof Bockert

Block Nr. Grab Nr.  Name der/s Nutzungsberechtigten

I  265/266 Josef Tschöp, Berliner Höhe 19, 41748 Viersen
I  271/272 Theodora Fuhrmann, Hehner Str. 1, 41069 Mönchengladbach
III  95/96  Heinz-Peter Reiners, Hardter Str. 44, 41747 Viersen

Friedhof Dülken

Block Nr. Grab Nr.  Name der/s Nutzungsberechtigten

18  49/50  Christel Poschmann, Auf dem Heidenberg 20, 50735 Köln
34  149  Erna Kluge, Hufnagelweg 2, 94072 Bad Füssing
34  206/207 Erna Dengg, Kreyenbergstr. 15, 41751 Viersen

Friedhof Süchteln

Block Nr. Grab Nr. Name der/s Nutzungsberechtigten

B VI b  9-13  Toni Braun, Konrad-Adenauer-Ring 52, 41747 Viersen

Viersen, den 27.01.2014
Stadt Viersen

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Hühnerbein

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 92

Bekanntmachung
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Der an Markus Skinski , zuletzt wohnhaft 41748 
Viersen, Gladbacher Str. 255, gerichtete Gebühren-
bescheid vom 15.01.2014 konnte nicht zugestellt 
werden, da der Aufenthaltsort des Empfängers unbe-
kannt ist. Es erfolgt daher die öffentliche Zustellung 
im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fach-
bereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und Or-
ganisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr. 
3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Viersen, den 04.02.2014 
Der Bürgermeister

Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz
- Einsatz und Organisation, Verwaltung –

Im Auftrag

gez. Rommelrath

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 93
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Allgemeinverfügung zum Mitführ- und Benut-
zungsverbot von Glasbehältnissen für die Altwei-
bertage 2014 und 2015

Für die Altweibertage Donnerstag, den 27.02.2014 
und Donnerstag, den 12.02.2015 erlässt der Bür-
germeister der Stadt Viersen folgende 

ALLGEMEINVERFÜGUNG:

1. Mitführ- und Benutzungsverbot von Glas-
behältnissen

1.1 Für den unter Ziffer 2 genannten Zeitraum 
ist das Mitführen und die Benutzung von 
Glasbehältnissen, d. h. aller Behältnisse, die 
aus Glas hergestellt sind (wie z. B. Flaschen 
und Gläser), in dem unter Ziffer 3 definierten 
Bereich der Stadt Viersen außerhalb von ge-
schlossenen Räumen untersagt.  Das gleiche 
gilt für den Ausschank und Verkauf von Ge-
tränken in Glasbehältnissen zur Mitnahme in 
die unter Ziffer 3 genannte Verbotszone.

1.2 Ausgenommen von diesem Verbot ist 
das Mitführen von Glasbehältnissen durch 
Getränkelieferanten und Personen zum of-
fensichtlich und ausschließlich unmittelbaren 
häuslichen Gebrauch.

2. Zeitlicher Geltungsbereich

Das Verbot gilt in der Innenstadt von Viersen 
– Dülken 

am Donnerstag, den 27.02.2014 in der Zeit 
von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr und
am Donnerstag, den 12.02.2015 in der Zeit 
von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

3. Räumlicher Geltungsbereich

Das Mitführ- und Benutzungsverbot von Glas-
behältnissen nach Ziffer 1 gilt für folgenden 
Bereich:

Innenstadt Viersen – Dülken auf der gesam-
ten Fläche des Alter Markt, Börsenstraße von 
Alter Markt bis Lange Straße, Hühnermarkt, 
Lange Straße von Moselstraße bis Lange 
Straße gedachte Linie zwischen Hausnum-
mer 32 und 33, Blauensteinstraße. 

Der Geltungsbereich ist dem beigefügten 
Plan zu entnehmen, der Bestandteil dieser 

Allgemeinverfügung ist.

4. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Aus Gründen des öffentlichen Interesses wird 
die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 
Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung – (VwGO) 
– vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), in der gel-
tenden Fassung, angeordnet. Eine eventuell 
eingelegte Klage hat keine aufschiebende 
Wirkung.

5. Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 
Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen – (VwVfG 
NRW) – vom 12.11.1999 (GV. NRW. 1999 S. 
602), in der geltenden Fassung, mit dem auf 
die Bekanntmachung folgenden Tag als be-
kannt gegeben.

6. Androhung von Zwangsmitteln

Für den Fall der Nichtbeachtung dieser All-
gemeinverfügung drohe ich gemäß § 57 Abs. 
1 Nr. 3 in Verbindung mit § 62 Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen – Verwaltungsvollstreckungsge-
setz NRW – (VwVG NRW) – vom 19.02.2003, 
in der geltenden Fassung, den unmittelbaren 
Zwang in Form der Wegnahme und Vernich-
tung der mitgeführten oder zur Abgabe bzw. 
zum Verkauf bereitgestellten Glasbehältnisse 
an.

Gründe:

An Altweiberdonnerstag wird traditionell der Straßen-
karneval eröffnet und von Teilen der Dülkener Bevöl-
kerung gefeiert. Aus diesem Grunde kommen viele 
Besucher insbesondere von den ortsansässigen 
Schulen in die Dülkener Innenstadt um zu feiern. Seit 
Jahren ist der Alte Markt in Viesen-Dülken ein be-
liebter Treffpunkt für junge Leute aus dem gesamten 
Stadtgebiet und dem nahen Umland. An diesem Tag 
wird gemeinsam geschunkelt, gefeiert und getrunken 
von mittags bis in die frühen Abendstunden. Die Fei-
erlichkeiten gehen regelmäßig einher mit einem er-
heblichen Konsum von Alkohol. Die Beobachtungen 
in den letzten Jahren haben gezeigt, dass die Feiern-
den nicht nur an Verkaufsständen vor Ort und in den 
Gaststätten ihre Getränke kaufen. Viele bringen die 
Getränke in Glasflaschen mit bzw. kaufen in den um-
liegenden Einzelhandelsgeschäften Getränke und 
konsumieren diese dann vor Ort im öffentlichen Stra-
ßenraum. Die leeren Flaschen werden dann nicht 
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ordnungsgemäß entsorgt, sondern einfach auf den 
Boden gestellt, in den Rinnstein geworfen, fallen ge-
lassen oder bewusst zerschlagen. Die Pfandflaschen 
werden in aller Regel von den Feiernden auch nicht 
mehr an den Verkaufsstellen wieder abgegeben. 
Aufgrund der Vielzahl der auf diese Art und Weise 
entsorgten Flaschen werden diese zu Stolperfallen, 
bewusst oder auch nur versehentlich weggetreten 
und zersplittern. Sie verursachen Verletzungen und 
können bei körperlichen Auseinandersetzungen als 
gefährliche Waffe eingesetzt werden. Bei Dienst- und 
Einsatzfahrzeugen der Polizei, der Feuerwehr, der 
Rettungs- und Hilfsdienste und der Ordnungsbehör-
de der Stadt Viersen können sie zu Reifenschäden 
führen, so dass akute, ggfls. lebensrettende Einsät-
ze nur mit erheblicher Zeitverzögerung durchgeführt 
werden können. Schon nach kurzer Zeit ist der Boden 
mit Flaschen und Glasscherben übersät. Die Menge 
der Glasflaschen und Glasscherben ist in den ver-
gangenen Jahren rasant angestiegen. Das erreichte 
Ausmaß ist nach übereinstimmender Einschätzung 
von Polizei, Ordnungsbehörde und Feuerwehr nicht 
länger verantwortbar.

Mit dem vermehrten Alkoholgenuss steigert sich er-
fahrungsgemäß die Gewaltbereitschaft der Besuche-
rinnen und Besucher, mit der Folge erheblicher Ver-
letzungen bei den Betroffenen. Die Hemmschwelle, 
eine Flasche bzw. ein Glas als Wurfgeschoss oder 
Schlagwaffe zu verwenden, ist nach Erkenntnissen 
der Polizei in den letzten Jahren deutlich gesunken. 

Die Erkenntnisse und Erfahrungen der Polizei und 
der Ordnungsbehörde aus den Jahren vor 2013 ha-
ben gezeigt, dass die Feiernden an den betreffenden 
Tagen ihren Abfall nicht ordnungsgemäß entsorgen. 
Insbesondere Glasbehältnisse, aber auch sonstiger 
Abfall, wird in Unmengen auf dem Boden abgestellt, 
einfach fallen gelassen, oder in seltenen Fällen wer-
den Flaschen gezielt auf den Boden geworfen.

Erst durch das erstmals in 2013 für den betreffenden 
Bereich erlassene Glasverbot ist es zu einer wesent-
lichen Verbesserung gekommen. Es wurden durch-
weg positive Erfahrungen gesammelt, sowohl von 
der Polizei, der Feuerwehr, dem Deutschen Roten 
Kreuz, der Ordnungsbehörde und dem Jugendamt 
der Stadt Viersen, den Feiernden, den Gewerbetrei-
benden sowie den Bürgerinnen und Bürgern. Wäh-
rend es in 2012 noch zu 21 Einsätzen des Deutschen 
Roten Kreuzes wegen Schnittverletzungen gekom-
men war, reduzierte sich die Anzahl der Einsätze in 
2013 auf insgesamt lediglich 4. Dies bedeutet eine 
Reduzierung um fast 80 %. Ebenfalls konnte das 
Müllaufkommen am Altweiberdonnerstag 2013 auf 
ca. 2100 l Glasmüll reduziert werden. Dies spiegelt 
sich auch bei einem Vergleich von 2012 zu 2013 der 
mit der Müllbeseitigung verbundenen Arbeitsstun-

den. Während 2012 in Dülken noch 8 Mitarbeiter 
der Städtischen Betriebe mit 46 Arbeitsstunden mit 
Säuberungsarbeiten beschäftigt waren, benötigten in 
2013 7 Mitarbeiter nur 18 Arbeitsstunden. 

Zu 1. Mitführ- und Benutzungsverbot von Glasbe-
hältnissen

Rechtsgrundlage für die getroffenen Verbotsregelun-
gen ist § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbe-
hördengesetz – (OBG) – vom 13.05.1980 (GV. NRW. 
S. 528), in der geltenden Fassung. Danach können 
die Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnah-
men treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuweh-
ren.

Das Mitführ- und Benutzungsverbot von Glasbehält-
nissen ist eine notwendige Maßnahme im Sinne des 
§ 14 OBG. Angesichts des auch zu den Altweiberta-
gen in 2014 und 2015 zu erwartenden Verhaltens in 
Bezug auf die Benutzung von Glas im Zusammen-
hang mit den Feierlichkeiten, ist auf dem betroffenen 
Bereich auch weiterhin eine Gefahrenlage zu prog-
nostizieren, die ein Glasverbot erforderlich macht. 
Den von den Glasbehältnissen und Glasscherben 
drohenden Verletzungen für die Feiernden kann 
nach den in 2013 gemachten Erfahrungen nur wirk-
sam durch ein Glasverbot begegnet werden.

a. Konkrete Gefahrenlage

Es liegt nicht nur ein Gefahrenverdacht vor, 
sondern mit dem Verbringen von Glas in den 
bezeichneten Bereich bereits eine konkrete 
Gefahr, da die hinreichende Wahrscheinlich-
keit eines Schadenseintritts für die grundge-
setzlich geschützte körperliche Unversehrt-
heit der Feiernden, der Ordnungskräfte und 
der Bürgerinnen und Bürger besteht.

Das massenhafte Einbringen und auch Zerschlagen 
von Glasbehältnissen in oder auf die Verkehrsflächen 
in dem betreffenden Bereich ist eine Verletzung des 
geltenden Rechts, wenn die Behältnisse, und davon 
ist aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre aus-
zugehen, nicht vom Verursacher entfernt werden, § 
4 Abs. 2 Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt 
Viersen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung für das Gebiet der Stadt Vier-
sen. Die Erfahrungen haben nämlich gezeigt, dass 
von den in der Menschenmasse feiernden Personen 
ausgetrunkene Flaschen nicht in Abfallbehältnisse, 
sondern zum überwiegenden Teil „auf der Straße lan-
den“. Von einem derartigen Personenkreis ist nicht 
zu erwarten, dass sie Verunreinigungen unverzüglich 
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entfernen, so dass in diesen Fällen ein Verstoß ge-
gen die Ordnungsbehördliche Verordnung gegeben 
ist. 

Insoweit bildet nicht erst das Wegwerfen, Abstellen 
oder das Zerschlagen eines Glasbehältnisses eine 
potentielle Gefahr, darin liegt bereits eine Störung 
der öffentlichen Sicherheit. Die Gefahr, d. h. der zu 
erwartende Eintritt der Rechtsverletzung, ist erkenn-
bar bereits mit dem Einbringen von Glasbehältnissen 
in den betreffenden Bereich gegeben. Aufgrund der 
nahezu unüberschaubaren Menge nicht ordnungs-
gemäß entsorgter Glasflaschen und Scherben, die 
anschaulich als Scherbenmeer bezeichnet werden 
kann, welches fotografisch in den letzten Jahren do-
kumentiert ist,  ist mit hoher Wahrscheinlichkeit da-
von auszugehen, dass sich dies bei einem Nichtein-
schreiten wiederholen wird. Es besteht die Gefahr, 
dass Feiernde oder sonstige sich auf der Veranstal-
tungsfläche aufhaltende Personen über die Glasbe-
hältnisse stolpern und in die Scherben fallen. In den 
vergangenen Jahren ist es deshalb zum Teil zu er-
heblichen Schnittverletzungen gekommen, die medi-
zinisch versorgt werden mussten. Außerdem besteht 
aufgrund des Kopfsteinpflasters in einigen Bereichen 
die hohe Wahrscheinlichkeit, dass Scherben zwi-
schen den Steinen eingeklemmt werden und beson-
ders tiefe Schnittverletzungen verursachen.  

Schnittverletzungen können auch dadurch entste-
hen, dass die auf dem Boden liegenden Flaschen, 
insbesondere kleinere Glasbehältnisse, von Dritten 
bewusst oder auch nur versehentlich, beim Gehen 
weggetreten werden und andere Personen treffen 
können. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen 
der angetrunkenen Feiernder können die Glasbehält-
nisse auch als Wurf-, Schlag- oder Stichwerkzeug 
missbraucht werden.

Es kann somit nicht von einem bloßen Gefahrenver-
dacht gesprochen werden. 

Jede Verletzung durch Glasscherben an dem Altwei-
berdonnerstag ist eine Verletzung zu viel, gegen die 
die Stadt Viersen Maßnahmen ergreifen sollte, um 
nicht „sehenden Auges“ Verletzungen an zu schüt-
zenden Rechtsgütern wie Leben und Gesundheit zu-
zulassen.

Aufgrund der vergangenen Jahre und der beseitigten 
Glasmengen besteht kein Zweifel daran, dass an den 
Verbotstagen durch absichtliche aber auch durch un-
absichtliche Zerstörung von Glasgefäßen Schäden 
entstehen werden. Ohne ein derartiges Glasverbot 
werden in einem sehr erheblichen Umfang Glasge-
fäße zu Bruch gehen, auch und gerade wegen der 
Enge auf dem Veranstaltungsgelände.

Für die Feiernden werden an den Kontrollpunkten 
Pappbecher bereitgehalten, damit die in Glasbehält-
nissen mitgeführten Flüssigkeiten ggfls. umgefüllt 
werden können.

Um zu verhindern, dass die Feiernden in Gastro-
nomie- und Einzelhandelsbetrieben Getränke in 
Glasbehältnissen erhalten, wird gleichzeitig der 
Ausschank von Getränken an Gäste/Kunden unter-
sagt, die die Glasbehältnisse in das Veranstaltungs-
gelände nehmen möchten.

b. Störer

Die Allgemeinverfügung richtet sich an alle 
Personen, die die o. g. Bereiche betreten und/
oder sich dort aufhalten und Glasbehältnisse 
mit sich führen bzw. diese benutzen. Gem. § 
17 OBG haben sich die Maßnahmen gegen 
diese Personen zu richten, da sie die oben 
beschrieben Gefahr verursachen. Sie sind 
an den betroffenen Tagen Störer, da sie die 
Handlungskette in Gang setzen, die zu dem 
weggeworfenen und zerbrochenen Glas auf 
dem Veranstaltungsgelände führt.

Ein Vorgehen lediglich gegen einzelne Perso-
nen, die gezielt Flaschen unsachgemäß ab-
stellen oder gar zerschlagen und zweifelsfrei 
auch Störer sind, bietet keinen ausreichenden 
Schutz bei der großen Anzahl feiernder Men-
schen. Selbst bei Einsatz aller zur Verfügung 
stehender Ordnungskräfte ist eine flächende-
ckende Kontrolle nahezu unmöglich, so dass 
Rechtsverstöße nur in geringem Maße ge-
ahndet werden könnten.

Es mag einige wenige Personen geben, die 
tatsächlich ihre Glasbehältnisse wieder mit 
nach Hause nehmen, zum Kiosk bringen 
oder versuchen, diese ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Die Beobachtungen in den letzten 
Jahren haben ein solches Verhalten der Fei-
ernden jedoch in der absolut überwiegenden 
Zahl der Fälle nicht bestätigt und entsprechen 
auch nicht der Lebenswirklichkeit. Bei der Be-
urteilung der Störerqualität ist deshalb auf die 
Gesamtschau und nicht auf einzelne Fallvari-
anten abzustellen.

c. Verhältnismäßigkeit

Die getroffenen Regelungen sind auch ver-
hältnismäßig. Durch das Mitführ- und Benut-
zungsverbot von Glasbehältnissen wird wei-
testgehend sichergestellt, dass sie nicht auf 
das Veranstaltungsgelände gelangen. Die 
Verbote sind geeignet, die oben aufgezeigten 
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Gefahren von Glas und Glasbruch abzuweh-
ren. Das im Jahr 2013 erlassene Glasverbot 
hat gezeigt, dass in dem Glasverbotsbereich 
erheblich weniger Glas auf dem Boden lag 
und damit erheblich weniger Störungen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung eingetre-
ten sind. 

Das gesamtkonzeptionelle Vorgehen mit der 
für alle verpflichtenden Verbotsverfügung, 
den zusätzlichen Containerstandorten an den 
Eingangsbereichen zum Veranstaltungsge-
lände, der vielfältigen Unterstützung in der 
Öffentlichkeitsarbeit sowie gezielte Anspra-
chen an die Feiernden führten zu dem erziel-
ten Erfolg und wirksamen Mittel gegen die 
Gefahren, die sich durch Glas im Straßenkar-
neval ergeben.

Mit anderen, milderen Mittel als durch das 
verfügte Verbot, ist den zu erwarteten Verlet-
zungsfolgen nicht beizukommen. Durch die 
kaum zu kontrollierende große Anzahl von 
Personen scheiden auch andere Mittel wie 
z. B. Überwachung von Ordnungsstreifen mit 
Polizei, das Sammeln von Flaschen durch 
den Ordnungsdienst oder limitierte Zugangs-
reglungen für eine bestimmte Anzahl von Per-
sonen wegen fehlender Praktikabilität aus. 

Die Verhältnismäßigkeit des Glasverbots im 
engeren Sinne, wird auch durch die fast aus-
schließlich positiven Rückmeldungen – auch 
und insbesondere der Feiernden bestätigt. So 
kann jeder Feiernde seine individuelle Hand-
lungsfreiheit verwirklichen, da ein annähernd 
gefahrloses Betreten der Veranstaltungsflä-
che möglich ist. 

Von dem unter Ziffer 1.1 angeordneten ge-
nerellen Mitführverbot von Glasbehältnissen 
sind lediglich Getränkelieferanten und dieje-
nigen Personen ausgenommen, die das Glas 
offensichtlich und ausschließlich zum häusli-
chen Gebrauch mit sich führen. Damit besteht 
für Lieferanten und Anlieger innerhalb des 
Geltungsbereichs die Möglichkeit, Getränke 
in den entsprechenden Betrieb bzw. nach 
Hause zu bringen. 

Insgesamt wiegen die hinzunehmenden 
Einschränkungen der Feiernden durch das 
räumlich und zeitlich beschränkte Glasverbot 
weniger schwer, als die zu bekämpfenden 
Gefahren.

Zu 2. Zeitlicher Geltungsbereich:
Der zeitliche Geltungsbereich entspricht präzise den 
in den letzten Jahren festgestellten Gefahren-spit-
zenzeiten, die durch Glas und Glasscherben entste-
hen.   

Zu 3. Räumlicher Geltungsbereich:

Um eine wirkungsvolle Reduzierung von Glasbruch-
schäden und Schnittverletzungen zu gewährleisten, 
erstreckt sich der räumliche Geltungsbereich auf die 
angeordneten Maßnahmen zu Ziffer 1 auf Bereiche, 
die sich in den vergangenen Jahren, insbesondere 
durch die Erfahrungen in 2011, 2012 und 2013 als 
durch Glasscherben besonders gefährlich heraus-
kristallisiert haben.

Die Grenzen des Geltungsbereiches werden unter 
Berücksichtigung der Erfahrungen insbesondere 
der Polizei, der Feuerwehr, der Rettungsdienste, der 
Ordnungsbehörde sowie des Jugendamtes der Stadt 
Viersen bestimmt. Die Beschränkungen nur auf den 
Alter Markt erscheint nicht sinnvoll, da die isolierte 
Betrachtung dieses Bereiches nicht angezeigt ist.

Zu 4. Anordnung der sofortigen Vollziehung:

Rechtsgrundlage für die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung ist § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO. Die Anord-
nung der sofortigen Vollziehung bewirkt, dass eine 
mögliche Klageerhebung keine aufschiebende Wir-
kung hat. Daher sind die Anordnungen der Allge-
meinverfügung unter Ziffer 1 – 3 auch dann zu befol-
gen, wenn hiergegen Klage erhoben wird. Die Verzö-
gerung der Durchsetzung dieser Allgemeinverfügung 
würde durch den Suspensiveffekt einer Klage einer 
effektiven Gefahrenabwehr entgegenstehen. Die An-
ordnung der sofortigen Vollziehung ist notwendig, da 
nur so sichergestellt werden kann, dass die getroffe-
ne Anordnung wirksam umgesetzt werden kann. 

Die Gefahren, welche von missbräuchlich benutzten 
Glasbehältnissen ausgehen (wie in der Vergangen-
heit geschehen), können für so bedeutende Individu-
alschutzgüter wie Leben, Gesundheit und Eigentum 
beteiligter und unbeteiligter Personen so schwerwie-
gend sein, dass nicht erst der Abschluss eines ver-
waltungsgerichtlichen Verfahrens abgewartet wer-
den kann.

Dem Schutz dieser Individualgüter müssen das ge-
werbliche Interesse an einem Verkauf von Glasbe-
hältnissen und das private Interesse an der Benut-
zung von Glasbehältnissen im öffentlichen Bereich 
lediglich temporär zurückstehen. Die Versorgung 
mit Getränken wird durch die Anordnung nicht ein-
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geschränkt. Der persönliche Bedarf bzw. der Verkauf 
von Getränken durch die Nutzung von Kunststoff-, 
Plastik- oder Pappbechern bzw. Kunststoffflaschen 
ist problemlos sichergestellt. 

Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen 
Vollziehung der Allgemeinverfügung und damit der 
Verhinderung von Gefahren, insbesondere für die 
körperliche Unversehrtheit, überwiegt damit dem 
evtl. Aufschubinteresse der hiervon Betroffenen. 

Zu 6. Androhung von Zwangsmittelns

Nach § 55 Abs. 1 VwVG NRW kann der Verwaltungs-
akt, der auf die Vornahme einer Handlung oder auf 
Duldung einer Unterlassung gerichtet ist, mit Zwangs-
mittel durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar 
ist oder wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende 
Wirkung hat. Wegen der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung entfällt die aufschiebende Wirkung eines 
Rechtsbehelfs gegen die Allgemeinverfügung.

Als mögliche Zwangsmittel nach dem VwVG NRW 
kommen zur Durchsetzung der Allgemeinverfügung 
nur das Zwangsgeld bzw. der unmittelbare Zwang 
in Betracht. Das mir bei der Auswahl des anzuwen-
denden Zwangsmittel eingeräumte Ermessen wird 
dahingehend ausgeübt, den unmittelbaren Zwang 
in Form der  Wegnahme und Vernichtung der mitge-
führten und zur Abgabe oder zum Verkauf bereitge-
stellten Glasbehältnisse anzudrohen. Nur bei konse-
quenter, zeitnaher und unmittelbarer Umsetzung der 
aufgegebenen Handlungsgebote gemäß Ziffer 1 in 
Verbindung mit Ziffern 2 und 3 können die Individual-
rechtsgüter wie Leben und Gesundheit ausreichend 
geschützt werden. 

Die Androhung eines Zwangsgeldes scheidet aus, da 
die Unaufschiebbarkeit der Maßnahme keinen Auf-
schub duldet. Nur die Anwendung des unmittelbaren 
Zwanges erscheint geeignet, der Anordnung unter 
Ziffer 1 in Verbindung mit Ziffer 2 und 3 den erforder-
lichen Nachdruck zu verleihen. 

Den Weisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Ordnungsbehörde der Stadt Viersen und der Po-
lizei ist unverzüglich Folge zu leisten. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, erhoben werden. Die Klage ist schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten/ der Ur-
kundsbeamtin der Geschäftsstelle des Verwaltungs-
gerichts zu erheben.

Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ih-
nen Bevollmächtigten versäumt werden, würde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
können Sie gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 
Düsseldorf beantragen.

Thönnessen
(Bürgermeister)
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Bekanntmachung
der Stadt Willich
über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 IV W – nördlich Brauereistraße -.

Der Planungsausschuss der Stadt Willich hat am 22.01.2014 gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), bekannt gemacht am 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der derzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht am 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der derzeit gültigen Fassung die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 IV W – nördlich 
Brauereistraße - beschlossen.

Der Bebauungsplanbereich ist in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung soll nicht durchgeführt werden.  

Willich, 28.01.2014
In Vertretung

Gez. Martina Stall
Techn. Beigeordnete

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 104

Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft Amern
über die Auslegung der Jagdpachtverteilungsli-
ste für das Geschäftsjahr 2014/2015

Die Jagdpachtverteilungsliste für das Geschäftsjahr 
2014/2015  liegt in der Zeit vom

21. Februar bis zum 07. März 2014

im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, Markt 20, 
41366 Schwalmtal, Zimmer 210, während der Dienst-
stunden und beim Jagdvorsteher, Herrn Werner 

Schroers, wh. Boisheimer Str. 38, 41366 Schwalmtal 
öffentlich zur Kenntnisnahme aus.

Die Jagdpachtverteilungsliste wird gemäß § 16 der 
Satzung der Jagdgenossen-schaft Amern in der zur 
Zeit gültigen Fassung hiermit öffentlich bekannt ge-
geben.
Einwendungen gegen die Jagdpachtverteilungsliste 
können innerhalb der Auslegungsfrist beim Jagd-
vorsteher, Boisheimer Str. 38, 41366 Schwalmtal 
schriftlich oder beim Schriftführer, Markt 20, 41366 
Schwalmtal, Zimmer 210, schriftlich oder zur Nieder-
schrift erklärt werden.
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Schwalmtal, den 29.01.2014
Gez.

Schroers
Jagdvorsteher

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 104

Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft Neersen

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 105
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Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft Neersen

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 106

Bekanntmachung
der Fischereigenossenschaft Schwalm
Einladung zur Genossenschaftsversammlung 
der Fischereigenossenschaft Schwalm

Gemäß § 7 der Satzung der Fischereigenossenschaft 
Schwalm lädt der Vorsitzende des Vorstandes zu 
einer Genossenschaftsversammlung am
6. März 2014 um 18.00 Uhr
im Sitzungssaal des Schwalmverbandes, Borner Str. 
45 a, 41379 Brüggen, ein.

Tagesordnung:
  1. Begrüßung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit / 
 Stimmanteile
  3. Genehmigung der Tagesordnung
  4. Festsetzung des Haushaltsplanes gem. § 8 
 (2) Ziffer 1 für das Rechnungs-jahr 2013

  5. Jahresrechnungen 2011 bis 2013
  6. Entlastung des Vorstandes für 2011 bis 2013
  7. Wahl von zwei Rechnungsprüfern
  8. Festsetzung des Haushaltsplanes gem. § 8 
 (2) Ziffer 1 für das Rechnungs-jahr 2014
  9. Mitteilungen

Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung 
sind gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung die Mitglieder 
berechtigt. Sie können sich durch ihre gesetzlichen 
Vertreter oder durch Bevollmächtigte vertreten 
lassen. Ein Bevollmächtigter darf nicht mehr als zwei 
Fünftel aller Stimmen vertreten. Die Vollmacht bedarf 
der Schriftform. 

Die Entwürfe der Haushaltspläne 2013 und 
2014 sowie das Mitgliederverzeichnis der 
Fischereigenossenschaft Schwalm mit den 
Stimmanteilen liegen vom 10.02.2014 bis 
zum 06.03.2014 in der Geschäftsstelle der 
Fischereigenossenschaft beim Schwalmverband 
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während der Dienstzeiten aus. 

Weitere Auskunft erteilt die Geschäftsstelle, Tel. 
02163/9543-0.

Brüggen, den 29. Januar 2014
Der Vorsitzende

gez. F. Büschgens

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 106

Bekanntmachung
der Gemeindewerke Niederkrüchten 
GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke 
Niederkrüchten GmbH hat am 29. Mai 2013 den Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2012 festgestellt 
und beschlossen, das Jahresergebnis wie vom Auf-
sichtsrat empfohlen zu verwenden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes beauftragte thp treuhandpartner 
gmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuer-
beratungsgesellschaft, Krefeld, hat am 2. Mai 2013 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH, Nie-
derkrüchten:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lage-
bericht der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter der Gesellschaft. Unsere  Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-

nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsy-
stems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichter-
stattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Be-
stätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsbe-
richts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei 
Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresab-
schlusses und/oder des Lageberichts in einer von 
der bestätigten Fassung abweichenden Form (ein-
schließlich der Übersetzung in andere Sprachen) be-
darf es zuvor einer erneuten Stellungnahme, sofern 
hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf 
unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB 
wird verwiesen.
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Krefeld, den 2. Mai 2013

thp treuhandpartner gmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungs-
gesellschaft
   
gez. Welling   gez. von Beckerath
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen vom 
Tage der Veröffentlichung an eine Woche lang wäh-
rend der Dienststunden bei der Gemeindewerke Nie-
derkrüchten GmbH, Dam 107, 41372 Niederkrüch-
ten, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Niederkrüchten, den 30. Januar 2014

gez. Blech            gez. Rögele
Kfm. Geschäftsführer           Techn. Geschäftsführer

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 107

Bekanntmachung
der Sparkasse Krefeld
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 04.11.2013 sind 
an dem von der Sparkasse Krefeld ausgestellten 
Sparkassenbuch

Nr. 4146553229

keine Rechte geltend gemacht worden.

Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäfts-
recht“)  der Neufassung der Allgemeinen Verwal-
tungs-vorschriften - AVV - zum Sparkassengesetz 
(SpkG) durch den Runderlass des Finanzministe-
riums NRW vom 27.10.2009, wird die Sparurkunde 
hierdurch für kraftlos erklärt.

Krefeld, den 04.02.2014
Sparkasse Krefeld

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 108
Bekanntmachung
der Sparkasse Krefeld
Das Aufgebot der Sparkassenbücher

Nr. 3137017111
Nr. 3137066381
Nr. 3150018962
Nr. 3150057499
Nr. 3150112666

wird beantragt.

Der Inhaber der Urkunden wird aufgefordert, binnen 
drei Monaten bei der unterzeichneten Sparkasse 

Krefeld seine Rechte anzumelden und die Urkunden 
vorzulegen, andernfalls wird die Kraftloserklärung 
der Urkunden erfolgen.

Krefeld, den 06.02.2014
  Sparkasse Krefeld

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 108

Bekanntmachung
der Sparkasse Krefeld
Das Aufgebot des Sparkassenbuches

Nr. 3101924300

wird beantragt.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, binnen 
drei Monaten bei der unterzeichneten Sparkasse 
Krefeld seine Rechte anzumelden und die Urkunde 
vorzulegen, andernfalls wird die Kraftloserklärung 
der Urkunde erfolgen.

Krefeld, den 06.02.2014
  Sparkasse Krefeld

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 108
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Einwohner am 31. Dezember 2013   
   
(Eigene Fortschreibung der Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW vom 30. Juni 
2013)   
   
    insgesamt männlich weiblich
   
Gemeinde Brüggen    15.831     7.799     8.032
Gemeinde Grefrath    15.366     7.515     7.851
Stadt Kempen     35.402   17.154   18.248
Stadt Nettetal     41.949   20.514   21.435
Gemeinde Niederkrüchten   15.358     7.605     7.753
Gemeinde Schwalmtal   18.750     9.137     9.613
Stadt Tönisvorst    29.276   14.218   15.058
Stadt Viersen     75.164   36.346   38.818
Stadt Willich     51.765   25.508   26.257
   
Kreis Viersen   298.861 145.796 153.065

Abl. Krs. Vie., 2014, S. 109
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